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Maschinen der Papierherstellung und
Ausrüstung müssen mit einer NOT-
AUS-Einrichtung ausgerüstet sein.
Dies ergibt sich aus der Betriebs-
sicherheitsverordnung und der euro-
päischen Maschinenrichtlinie, die mit
der Maschinenverordnung (9. Ver-
ordnung zum Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz) in deutsches Recht
umgesetzt ist.

Oft bestehen in der Praxis Unsi-
cherheiten über die konkreten Anfor-
derungen, die NOT-AUS-Einrichtun-
gen an den genannten Maschinen
erfüllen müssen. Klarheit schaffen
hierzu die europäischen Normen der

Reihe EN 1034 (Sicherheit von Ma-
schinen – Sicherheitstechnische An
forderungen für Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung
und Ausrüstung) und die EN 418 (Si-
cherheit von Maschinen – NOT-AUS-
Einrichtung, funktionelle Aspekte, Ge-
staltungsleitsätze). An dieser Stelle
sollen einige wichtige, auf den Festle-
gungen dieser Normen beruhenden,
Gesichtspunkte erläutert werden.

Zweck der 
NOT-AUS-Einrichtung
Die NOT-AUS-Einrichtung soll zur
Abwendung oder Minderung un-

mittelbar aufkommender oder beste-
hender Gefahren für Personen, aber
auch für Schäden an der Maschine
oder dem Arbeitsgut in nicht vorher-
sehbaren Notsituationen dienen.
Notsituationen für Menschen kön-
nen sich an Maschinen hauptsäch-
lich aus mechanischen Gefährdun-
gen durch bewegte Maschinenteile
ergeben. Deshalb ist es der Haupt-
zweck, alle gefahrbringenden Be-
wegungen möglichst schnell zu be-
enden, also wie im Bild 1 veran-
schaulicht, den Haltzustand herbei-
zuführen und hierbei keine neuen
Gefährdungen zu erzeugen.

Die NOT-AUS-Funktion muss je-
derzeit und ohne Rücksicht auf den
Betriebszustand der Maschine ver-
fügbar und funktionsfähig sein. Sie
darf nicht als Ersatz für erforderliche
Schutzeinrichtungen eingesetzt wer-
den, kann aber als unterstützende
Maßnahme dienen, indem Befehls-
geräte gezielt platziert werden. Ein
Wiederanfahren der Maschine
darf erst wieder möglich sein, nach-
dem das jeweils betätigte Befehls-
gerät zurückgestellt (entriegelt) wor-
den ist.

Anforderungen an NOT-AUS-Einrichtungen

Bild 1: Funktionelle Aspekte des Anwendungsbereiches von EN 418
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Komponenten der 
NOT-AUS-Einrichtung
Die NOT-AUS-Einrichtung ist eine An-
ordnung von Bauteilen, die dazu be-
stimmt sind die NOT-AUS-Funktion zu
verwirklichen. Hierzu gehören:
• Befehlsgeräte zur manuellen

Betätigung
• Steuereinrichtungen, die den NOT-

AUS-Befehl erzeugen, wenn ein
Stellteil betätigt wird 

• Teile der Maschinen-Steuerung, die
den NOT-AUS-Befehl verarbeiten

• Leistungssteuerelemente (Schütze,
Ventile, Geschwindigkeitsregler),
Trenneinrichtungen und Bremsen
zum Erreichen des NOT-AUS-Zu-
standes

Stellteile und Befehls-
geräte für NOT-AUS
Die Befehlsgeräte und Ihre Stellteile
müssen nach dem Prinzip der
Zwangsöffnung arbeiten, d.h. die
Schaltkontakte des Befehlsgerätes

müssen direkt durch die Bewegung
des Stellteiles geöffnet werden, nicht
über Federn. Die Stellteile ( Pilztaster,
Schaltleinen) müssen leicht zu erken-
nen, zu erreichen und zu betätigen
sein. Nach der Betätigung müssen sie
in der Aus-Stellung verrasten. Pilztaster
müssen rot sein und mit der Farbe
gelb, wie in Bild 2 dargestellt, hinter-
legt sein. Ein ggf. vorgesehener
Schutz gegen unbeabsichtigtes Betäti-
gen, z. B. Kragen, darf die leichte Zu-
gänglichkeit nicht beeinträchtigen
(siehe Bild 3). Wenn der Hauptschal-
ter einer Maschine wie in Bild 4 ein
rotes Stellteil vor gelbem Hintergrund
hat, muss seine Betätigung die gleiche
Wirkung wie ein anderes NOT-AUS-
Befehlsgerät haben. Dies ist bei einem
NOT-AUS-System mit elektrischer
Bremsung nicht der Fall. In diesen Fäl-
len muss das Stellteil des Hauptschal-
ters schwarz oder grau sein, um Ver-
wechselungen zu vermeiden.

Wo sind Befehlsgeräte
vorzusehen?
In Anbetracht der Größe der Maschi-
nen der Papierherstellung und Ausrüs-

tung sind meist mehrere Befehlsgeräte
für NOT-AUS erforderlich, um ihre
leichte Erreichbarkeit zu gewährleis-
ten. Befehlsgeräte für NOT-AUS sind
so anzuordnen, dass das nächste Be-
fehlsgerät von keinem Platz an der
Maschine weiter als 15 Meter entfernt
ist. Sie sind im übrigen vorzusehen an:
• jedem Bedienungsplatz, 
• entlang der Bedienungs- und

Antriebsseite,
• im Maschinenkeller,
• in Bereichen, wo Zugang erforder-

lich ist, z.B. für das Entfernen von
Ausschuss.

Steuerungstechnische
Anforderungen
Damit die Funktion der NOT-AUS-Ein-
richtung auch dann erhalten bleibt,
wenn ein Bauteilausfall in der zugehö-
rigen Steuerung auftritt, müssen die
Steuerungen hohe sicherheitstechni-
sche Anforderungen erfüllen. Für die
meisten Maschinen wird daher die Si-
cherheitskategorie 3 nach der Norm
EN 954-1 (Sicherheit von Maschinen

Bild 2: Unverwechselbar NOT-AUS: rotes
Stellteil vor gelbem Hintergrund

Bild 4: Hauptschalter eines Holländers mit
NOT-AUS-Funktion

Bild 3: Befehlsgerät für NOT-AUS mit
Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes
Betätigen

• Fortsetzung auf Seite 4



Papiermacher-BG · 11/2004

Unter diesem Motto initiierte die Abt.
Sicherheitsdienste von UPM Nord-
land in Zusammenarbeit mit dem DVR
(Deutscher Verkehrssicherheitsrat), der
hiesigen Polizei  und der VGH (Versi-
cherungsgruppe Hannover) vom 11.
bis 13. Mai auf dem Parkplatz am So-
zialgebäude eine Sicherheitsaktion.

Highlights waren das Brand-
schutzmobil der VGH und der Fahrsi-
mulator der Polizei. Mit dem Brand-
schutzmobil konnten fatale Löschver-
suche, wie brennendes Fett mit Was-
ser löschen (siehe Bild) oder das Zer-

knallen einer handelsüblichen Spray-
dose unter Hitzeinwirkung, gut de-
monstriert werden. 

Die Reaktion und die lebensret-
tende Wirkung eines Rauchmelders
wurde anhand eines kleinen Modell-
hauses sehr gut dargestellt (siehe
Bild).

Im Fahrsimulator erfuhr man, wie
es ist, wenn man unter Alkoholeinfluss
fährt. Weiterhin wurde den Teilneh-
mern anhand eines Kindergurtschlit-
tens erläutert, warum Kinder im PKW
angeschnallt und vor allem auch bis

zu einer Körpergröße von 1,50 m in
einem Kindersitz bzw. auf einer Sitz-
schale Platz nehmen müssen. 

Die Polizei und der DVR führten
Bremsversuche bei verschiedenen
Geschwindigkeiten mit PKW und
Motorrad vor. Das oben stehende
Bild zeigt den Bremsversuch aus 50/
70 km/h: Zu Demonstrationszwe-
cken wurde die verbleibende Restge-
schwindigkeit bei 70 km/h am An-
haltepunkt aus 50 km/h mit Hilfe ei-
ner Papierbahn simuliert. Eindrucks-
voll erlebten die Zuschauer wie das
Papier mit noch fast 50 km/h Restge-
schwindigkeit durchtrennt wurde.

Wertvolle Tipps und zusätzliche
Erläuterungen zu den Themen Erste
Hilfe und Frühdefibrillation sowie Ein-
bruch- und Diebstahlschutz wurden im
Sozialgebäude gegeben. 

Gesundheit und Sicherheit für alle Mitarbeiter und das nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Straßenverkehr und Zu-
hause; dies ist ein erklärtes Ziel der UPM Nordland in Dörpen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird viel getan.
Neben dem regelmäßigen Angebot für alle Beschäftigten, an einem PKW- und/oder  Motorrad-Sicherheitstraining teil-
zunehmen - für Auszubildende ist die Absolvierung eines solchen Trainings übrigens Pflicht - gehören seit einigen Jahren
große Informationsveranstaltungen zu diesem Programm.  Im Verlauf der Aktion „Sicherheit rundum“ im Mai 2004,
wurde allen Mitarbeitern und ihren Familien sehr anschaulich viel Wissenswertes über die Sicherheit im Straßenverkehr
sowie in Heim und Freizeit geboten. Der folgende Bericht stammt aus der Zeitschrift „UPM D-Fakto“ (Zeitschrift für Mitar-
beiter der UPM-Gruppe in Deutschland) und bietet einen kurzen Überblick über das Angebot für die 1850 Mitarbeiter
und deren Familien.

Sicherheit rundum

Fettbrand Rauchmelder Hans-Bernd Ahlers, Dörpen

Bremsversuch



– Sicherheitsbezogene Teile von Steu-
erungen) verlangt.

Nachlaufzeit
Maschinen der Papierherstellung und
Ausrüstung sind meist schnelllaufend
und haben Baugruppen mit großen
Trägheitsmomenten, so dass sie unge-
bremst sehr lange auslaufen würden.
Daher müssen z.B. Papiermaschinen,
Kalander, Rollenschneider und Quer-
schneider mit Bremseinrichtungen ver-
sehen sein, die bei NOT-AUS wirken,
um die Nachlaufzeit der Maschinen
soweit wie möglich zu verkürzen. Da
keine bestimmte Zeit als Höchst-
grenze für die Anhaltezeit festgelegt
werden kann, wurde festgeschrieben,
dass die Nachlaufzeit dieser Maschi-
nen möglichst kurz sein muss und nicht
größer sein darf als die für die jewei-
lige Maschine mögliche, kürzeste
Hochlaufzeit. Hierzu wird bei Papier-
maschinen aus Produktionsgeschwin-

digkeit meist elektrisch gebremst. Bei
Ausrüstungsmaschinen werden ge-
wöhnlich zusätzlich mechanische
Bremsen eingesetzt, so dass insbeson-
dere Maschinen, die in Kriechge-
schwindigkeit sind, nur eine kurze
Nachlaufzeit nach Betätigung des
NOT-AUS-Tasters aufweisen.

Weitere Fuktionen
Es ist nicht zulässig, für einzelne Grup-
pen der Maschinen gesonderte NOT-
AUS-Einrichtungen vorzusehen. Es
muss eine Einrichtung sein, die auf die
gesamte Maschine wirkt. Im Notfall
würde die Suche nach dem „richti-
gen“ NOT-AUS zu viel Zeit beanspru-
chen. Bei großen Maschine ist es sinn-
voll, in der Warte durch ein aus der
Steuerung abgeleitetes Signal anzu-
zeigen, welches der NOT-AUS-Be-
fehlsgeräte betätigt worden ist, um es
schnell und eindeutig identifizieren zu
können. Bei der Gestaltung von NOT-
AUS-Einrichtungen ist auch zu beach-
ten, dass durch das Auseinanderfah-

ren von Walzen Gefahren eher ver-
größert als vermindert werden. Daher
darf das Auseinanderfahren von Wal-
zen im Zuge der NOT-AUS-Funktion
erst dann möglich sein, wenn die Ein-
zugsgefahr beendet ist, d. h. im Re-
gelfall, wenn die Rotationsbewegung
beendet ist. Ausnahmen sind in den
Fällen erlaubt, wo es nicht praktikabel
ist, den ganzen Stopvorgang mit ge-
schlossenem Walzennip durchzufüh-
ren, z.B. an Streichwerken, Pressen
oder Kalandern. Voraussetzung dafür
ist das Vorhandensein von Schutzein-
richtungen, welche die Einzugsgefahr
sowohl bei geschlossenem als auch
geöffnetem Nip verhindern. BO
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• Fortsetzung von Seite 2

Bild 5: Günstige Anordnung eines Not-Aus-Stellteiles am Steuerstand einer Förderstrecke für
Papierollen, sodass eine unbeabsichtigte Betätigung unwahrscheinlich ist.


